[Absender: Ihr vollständiger Name und Adresse]

Namen und Adressen: aller Mieter*innen, die den Vertrag unterzeichnet haben sowie Ehepartner*innen und eingetragene Partner*innen, auch wenn diese den Vertrag nicht unterzeichnet haben (Familienwohnung).
Einschreiben

[Adresse der zuständigen Schlichtungsbehörde]
[Ort], [Datum]

Herabsetzungsbegehren, [Mietobjekt]
Sehr geehrte Damen und Herren
Gestützt auf Art. 270a OR fechte ich den Mietzins meiner Wohnung als missbräuchlich an und beantrage per [nächster vertraglicher Kündigungstermin] eine Senkung, weil der Referenzzins gesunken ist. Die Anwendung einer pauschalen Kostensteigerung bestreite ich ausdrücklich.
Im Sinne einer einvernehmlichen Lösung erkläre ich mich jedoch bereit, eine für mein Mietverhältnis angemessene pauschale Kostensteigerung gemäss Abstufung im Anhang anzuerkennen.
Meine Vermieterschaft wurde fristgerecht um eine entsprechende Mietzinssenkung ersucht. Sie hat auf dieses Begehren [entweder: nicht oder mit einer ablehnenden Stellungnahme oder mit einer ungenügenden Senkung des Mietzinses] reagiert. Ich behalte mir vor, meinen Antrag samt Begründung an der Schlichtungsverhandlung auf Grund der von der Vermieterschaft vorzulegenden Unterlagen zu präzisieren.

Ich bitte Sie, zur Schlichtungsverhandlung vorzuladen.

Vermieterschaft (Eigentümerschaft):_____________

[prüfen, wer im Mietvertrag steht und allenfalls beim Grundbuchamt anfragen]
Verwaltung:_____________

Freundliche Grüsse
[Unterschrift aller Mieter*innen gemäss Mietvertrag, sowie Ehepartner*innen und eingetragenen Partner*innen, auch wenn diese den Vertrag nicht unterzeichnet haben.] 

Beilagen:

· Tabelle abgestufte Pauschalen für allgemeine Kostensteigerung

· Kopie des Mietvertrages

· [evtl.: letzte Mietzinsanpassung]
· Kopie des Herabsetzungsbegehrens an meine Vermieterschaft
· [evtl.: Antwortschreiben der Vermieterschaft]
[Wichtiger Hinweis: Lassen Sie sich unbedingt durch den örtlichen Mieterinnen- und Mieterverband beraten, bevor Sie die Anfechtung abschicken oder spätestens vor der Schlichtungsverhandlung.]
Anhang 1: Tabelle «Abgestufte Pauschalen für allgemeine Kostensteigerungen gemäss Mieterinnen- und Mieterverbands Kanton Bern»

Der MVBern empfiehlt im Rahmen von Schlichtungsverhandlungen, folgende Kostensteigerungspauschalen zu akzeptieren:
[image: image1.png]Abgestufte Pauschalen fiir allg. Kostensteigerungen

.. wenn nur Heizung, Hauswartung und TV-Kosten als separate
Nebenkosten auf dem Mietvertrag aufgeftihrt sind.

.. wenn neben Heizung, Hauswartung und TV-Kosten noch

weitere Kosten als separate Nebenkosten auf dem
Mietvertrag aufgefiihrt sind.

.. wenn:
-> die Liegenschaft unter 5 Jahre alt ist (Neubau)
bisher keine Reparaturarbeiten vorgenommen wurden
alle massgeblichen Nebenkosten als separate
Nebenkosten auf dem Mietvertrag aufgefthrt sind.
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